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Frau
Anne-Kristin Spendel

DATUM 13, Juni 2019

Antrag aufInformationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Bezug: Ihre Nachricht vom 6. Juni 2019 über das Portal „Frag den Staat“ an das Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Sehr geehrte Frau Spendel,

mit Ihrer Nachricht vom 6. Juni 2019 über das Portal „Frag den Staat“ an das Bundesminis-

terium für Ernährung und Landwirtschaft nehmen Sie Bezug auf das Gespräch zwischen

Bundesministerin Klöckner unddem Vorsitzenden des Vorstands der Nestl&-Deutschland

AG, Herrn Marc-Aurel Boersch, und beantragen, Ihnen folgende Unterlagen zuzusenden:

1. „Alle schriftliche Kommunikation (EMail, Fax, Briefe) zwischen dem BMEL und

Herrn Boersch,seiner Assistenz und weitere Vertreter des Nestlekonzern welche im

Vorfeld zum und mit Bezug auf diesem Termin durchgeführt wurden (Anbahnung,

Abstimmung, Vorbereitung,etc.)“

2. „Alle Unterlagen welche Frau Klöckner zur Vorbereitung auf dem Termin zur

Verfügung gestellt wurden“.

Ihr Antrag ist als Antrag auf Zugang zu Informationen nach $ 1 Informationsfreiheitsgesetz

(IFG) anzusehen.

Sie baten um Benachrichtigung, sollte die Erfüllung Ihres Informationsanspruches gebühren-

pflichtig sein. Es handelt sich um einen umfassenden Antrag, der aufgrund der Betroffenheit

Dritter unter anderem die Durchführung eines Anhörungsverfahrens nach $ 8 Absatz 1 Satz 1

IFG erfordert. Bei derartigen Verfahren istdavon auszugehen,dass die nach $ 10 Absatz 1

IFG zu erhebenden Gebühren den Höchstsatz von 500 Euro nach $ 10 Absatz 3 Satz 1 IFG

1.V.m. $ 1 Absatz 1 und Anlage 1 der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem

Informationsfreiheitsgesetz (IFGGebV)erreichen.



SEITE 2VON2

Aufgrund der Drittbetroffenheit bedarf der Antrag zudem einer Begründung nach $ 7 Absatz

1 Satz 3 IFG. Vor diesem Hintergrundbitte ich Sie, Ihren Antrag bis zum 27. Juni 2019 zu

begründen und um Mitteilung, ob Sie ihr Informationsersuchentrotz der zu erwartenden

Gebühren aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
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